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für fie feine guten Reiten waren ; entroeber bebeutenber I

SSßopnungSübei fluff, alfo ©erlufte jufotge ieeren SBop»

nungen ober bann bebcittenb perabgefepte SRietpreife,
ober bann bie (Sinfepung bon SJÎietpopfipreifen, bei
benen ber £)auêbefiper einfach rtipt beftepeu fann; bem»

gegenüber bebeutenöe SStepranelagen für (Steuern, er»

popten Çppotpefarjinêfufi unb erpüpte Sluêgaben für
ben tlnterpatt ber Siegenfpaften ; jroeitenê füpte man
biefe Slrbeiten gerabe in einem .geitpunfte auë, mo ju»
folge bebeutenber Sitepranglagen für Söpne, guprroerfe,
©auftoffe bie Koftentroranfpläge gegenüber ben Slnfäpen
im Sapre 1914 um 100 big Ï25% erpöpt roerben
müffen. ®ritten§ befürptet ber ©eitraggpfliptige, baff
buret) bie (SinfteKung bon SUbeitSlofen bie ©aufoften
an unb für fip piiper fteigen,-roeil im allgemeinen biefe
Slrbeiter roeniger leiftunggfäpig feien al-3 ©erufgarbeiter.
Unterfupt man biefe (Siuroänbe, fo ift folgenbeg §u
fagen: ®ie ©efiper bon Käufern unb Siegenfpaften
patten fproere Reiten, mandpe finb jept nod] in fepr
bebrängter Sage, SKan rnirb bemnap au§ biefem
©runbe beigroanggbeiträgen roettgepenb entgegen!ommen
müffen, ittbem man lange gapluuggfriften bei mäßigem
ginêfup einräumt ober bann bie erften Sapre überhaupt
nur einen mäßigen ging berepnet unb bie naepper be=

giunenben Slb^aplungen auf eine meitere Slngapl bon
Sapren berteilt. 35ap im allgemeinen bie Slrbeitêlofen
nipt fo biet leiften mie geübte Arbeiter, mag für ben

Slnfang rieptig fein, ©ei gutem Söillen mirb aber naep
roenigen SSopen ber „Strbeitglofe" fauin pinter bem
geübten Slrbeiter äurüdftcpen, fofern c3 .fip nipt um
befonbere gaparbeiten (§. ©. Sftaurerarbeiten, ©erlegen
bon Seitungen in gernent» ober Stetngutröpren, (Sr=

fteHen bon Steinbett ufm.) panbelt. SBenn ber Unter»
nepmer einen Stocf eigener, geübter unb bertrauter Sir»
beiter mitbringt unb bie Slrbeitêlofen, ben Seiftungen
angemeffen, rieptig berteilt, fo mirb bie Sluêfûprung niept
roefenttip pöper ju ftepen fommen als opne (Sinftellung
bon Slrbeitêlofen. ®§ mirb .ba äpnlidp fein mie beim
fötilitärbienft: ©ielen fommt bie fürperlipe Slnftrengung
im Slnfang ungerooput; naep einiger geit bringen eê
auep bie fpeinbar fepmaepen unb weniger geübten gu
gang guten Seiftungen. Unerfreulid) fann bie ©ape
nur bann merben, menu man eê mit lauter Slrbeiiê»
lofen §u tun pat, ober menu bei ©egiebauten burp
©unb, Danton, ©emeinbe ober Korporationen bie Sir»
beitêlofen burp einige Slrbeitêfpeue aufgewiegelt unb
ju müglipft löffiger Slrbeitêroeife überrebet roerben.
(Sine aufnterffame ©auleitung roirb ba ben rieptigen
Sluêroeg ttropl finben. (Snblip noep bie feit Kriegêauê»

brup erpöpten ©aufoften. ®a roirb man ben ©etei»
ligten in ber SBeife entgegenfommen müffen, baff man
ipneti einen Seil ber SJieprfoften abnimmt. ®aff bie

©aufoften roieber auf bie Slnfäpe Don 1914 gurüefgepen,
roirb rcopt ntemaub glauben. Slber e§ fitib Stnjeipen
borpanben, baff bie-jepigen greife einen §öpepunft bc=

beuten. ÜDtan roirb cinfpäpen müffen, um mie üiet bie

(Srftellungêfoften in ein biê jroei Sapren jurüefgepen
roerben unb eine Koftenberteilung, bei ber bie ©eteiligten
geroiffe ©rogentfäpe ju übernepmen paben, nadp biefen
gefpäpten Siuêgaben bornepmen. SBenn 3. ©. an ein
ilnternepmen bie ©eteiligten naep früperen ©runbfäpen
bie .vVülfte leiften müßten, bie ©aufoften aber bei einer
Sluêfûprung.in 1 biê 2 Sapren auf 80% ber heutigen
SluSlagen gefpäpt roerben, fo roirb man bie Slnftöger
mit 40% belaften unb ben 9teft ber SXtlgemeinpeit über»
binben. Unter biefen ®eftd)t§punften fotlte e§ moglicp
fein, jroifdpen bem ©lanbpunft ber Deffentlicpfeit unb
bemjenigen ber ©eteiligten einen billigen Sluggteid] ju
finben, opne bap früper feftgelegte (Srunbfäpe über bie

Kofteubeteiligung aufgegeben roerben müffen.

erricfetiüig eines elUgenösslscöett Amtes für
Arheitslesenîiirserge.

(Sunbeëratëbefcplup - uom 21. SOlärg 191!).)

Slrt. 1. 3m ®urd)füprung ber beut ©uitbe in ben

oerfd)iebenen ©ebieten ber 2trbeit§lofenfürfov_ge obliegen»
ben Aufgaben roirb ein eibgenoffifcpe§ Slrnt für 3lrbeit§=
lofenfürforge errieptet.

®ie Sörberung ber orbentlicpen ©efepgebung über
bie Slrbeitslofenfürforge unb bie ©ubocnüonieumg ber
ftänbigen Kaffen für 3lrbeitsIofeno.erfid)erung fällt roie
bi§ anpin in ben ®efcpäft§frei§ ber Slbteilung für Stt=
buftrie unb ©eroerbe beö fcpmeijerifcpen ©oIt'§roirtfcpaft§»
bepartement§.

Slrt. 2. ®a§ eibgenöffifepe Stmt für Slrbeitslofen»
fürforge (im folgenben „Slmt" genannt) bilbet eine auffer»
orbentlipe ©erroaltung§abteilung be§ ©olf§roirtfpaft§»
bepartementê. ®ie Drganifation be§ 3lmte§ roirb, foroeit
bie§ nipt in oorliegenbem ©efpluffe gefpiept, burp ba§

©olfêroirtfpaftêbepartement feftgefept. ' *

Slrt. 3. Slrt ber «Sppe be§ 3lmte§ fiept ein ®ireftör
(Slbteilungêpef.).

Unter ber Cberleitung beë- £>ire!tor§ arbeiten fol=
' geiibe, in iprem gapgebiet felbftänbig tatige ©eftionen:
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für sie keine guten Zeiten waren; entweder bedeutender i

Wohnungsübeifluß, also Verluste zufolge leeren Woh-
nungen oder dann bedeutend herabgesetzte Mietpreise,
oder dann die Einsetzung von Miethöchstpreisen, bei
denen der Hausbesitzer einfach nicht bestehen kann; dem-
gegenüber bedeutende Mehranslagen für Steuern, er-
höhten Hypothekarzinsfuß und erhöhte Ausgaben für
den Unterhalt der Liegenschaften; zweitens führe man
diese Arbeiten gerade in einem Zeitpunkte aus, wo zu-
folge bedeutender Mehrauslagen für Löhne, Fuhrwerke,
Baustoffe die Kostenvoranschläge gegenüber den Ansätzen
im Jahre 1914 um 190 bis 125°/» erhöht werden
müssen. Drittens befürchtet der Beitragspflichtige, daß

durch die Einstellung von Arbeitslosen die Baukosten
an und für sich hoher steigen, weil im allgemeinen diese

Arbeiter weniger leistungsfähig seien als Berufsarbeiter,
Untersucht man diese Einwände, so ist folgendes zu
sagen: Die Besitzer von Häusern und Liegenschaften
hatten schwere Zeiten, manche sind jetzt noch in sehr

bedrängter Lage, Man wird demnach aus diesem
Grunde bei Zwangsbeiträgen weitgehend entgegenkommen
müssen, indem man lange Zahlungsfristen bei mäßigem
Zinsfuß einräumt oder dann die ersten Jahre überhaupt
nur einen mäßigen Zins berechnet und die nachher be-
ginnenden Abzahlungen auf eine weitere Anzahl von
Jahren verteilt. Daß im allgemeinen die Arbeitslosen
nicht so viel leisten wie geübte Arbeiter, mag für den

Anfang richtig sein. Bei gutem Willen wird aber nach
wenigen Wochen der „Arbeitslose" kaum hinter dem
geübten Arbeiter zurückstehen, sofern es stch nicht um
besondere Facharbeiten (z. B. Maurerarbeiten, Verlegen
von Leitungen in Zement- oder Steingutröhren, Er-
stellen von Steinbett usw.) handelt. Wenn der Unter-
nehmer einen Stock eigener, geübter und vertrauter Ar-
bester mitbringt und die Arbeitslosen, den Leistungen
angemessen, richtig verteilt, so wird die Ausführung nicht
wesentlich höher zu stehen kommen als ohne Einstellung
von Arbeitslosen. Es wird da ähnlich sein wie beim
Militärdienst: Vielen kommt die körperliche Anstrengung
im Ansang ungewohnt; nach einiger Zeit bringen es
auch dst scheinbar schwachen und weniger geübten zu
ganz guten Leistungen. Unerfreulich kann die Sache
nur dann werden, wenn man es mit lauter Arbeits-
losen zu tun hat, oder wenn bei Regiebauten durch
Bund, Kanton, Gemeinde oder Korporationen die Ar-
beitslosen durch einige Arbeitsscheue aufgewiegelt und
zu möglichst lässiger Arbeitsweise überredet werden.
Eine aufmerksame Bauleitung wird da den richtigen
Ausweg wohl finden. Endlich noch die seit Kriegsaus-

bruch erhöhten Baukosten. Da wird man den Betei-
ligten in der Weise entgegenkommen müssen, daß man
ihnen einen Teil der Mehrkosten abnimmt. Daß die

Baukosten wieder auf die Ansätze von 1914 zurückgehen,
wird wohl niemand glauben. Aber es sind Anzeichen

vorhanden, daß die-jetzigen Preise einen Höhepunkt be-

deuten. Man wird einschätzen müssen, um wie viel die

Erstellungskosten in ein bis zwei Jahren zurückgehen
lverden und eine Kostenverteilung, bei der die Beteiligten
gewisse Prozentsätze zu übernehmen haben, nach diesen
geschätzten Ausgaben vornehmen. Wenn z. B. an ein
Unternehmen die Beteiligten nach früheren Grundsätzen
die Hälfte leisten müßten, die Baukosten aber bei einer
Ausführung in 1 bis 2 Jahren auf 80°/» der heutigen
Auslagen geschätzt werden, so wird man die Anstößer
mit 40°/o belasten und den Rest der Allgemeinheit über-
binden. Unter diesen Gesichtspunkten sollte es möglich
sein, zwischen drm Standpunkt der Öffentlichkeit und
demjenigen der Beteiligten einen billigen Ausgleich zu
finden, ohne daß früher festgelegte Grundsätze über die

Kostenbeteiligung aufgegeben werden müssen.

emchwng eines eisgenssslsHen Amtes für

ArbeitslosenMssrge.
(Bundesratsbeschluß vom 21. März 191!>.)

Art. 1. Zur Durchführung der dem Bunde in den
verschiedenen Gebieten der Arbeitslosenfürsorge obliegen-
den Aufgaben wird ein eidgenössisches Amt für Arbeits-
losenfürsorge errichtet.

Die Förderung der ordentlichen Gesetzgebung über
die Arbeitslosenfürsorge und die Subventionierung der
ständigen Kassen für Arbeitslosenversicherung fällt wie
bis anhin in den Geschäftskreis der Abteilung für In-
dustrie und Gewerbe des schweizerischen Volkswirtschafts-
départements.

Art. 2. Das eidgenössische Amt für Arbeitslosen-
fürsorge (im folgenden „Amt" genannt) bildet eine außer-
ordentliche Verwaltungsabteilung des Volkswirtschafts-
départements. Die Organisation des Amtes wird, soweit
dies nicht in vorliegendem Beschlusse geschieht, durch das
Volkswirtschaftsdepartement festgesetzt. '

Art. 3. An der Spitze des Amtes steht ein Direktor
(Abteilungschef.).

Unter der Oberleitung des Direktors arbeiten sol-
' gende, in ihrem Fachgebiet selbständig tätige Sektionen;



502 tgünftr. fd^t»et3 fumbto Ueitnng („Stieifterblatt") yir. 52

I. ©eftton für Vefdjaffung non Arbeits»
gelegenfjeit. ®te ©eftton befaßt fiel) mit ber Vor»
bereitung uitb ber Drganifation ber in baS ©ebiet ber
©cbaffung oott Arbeitsgelegenheiten entfallenben ©ätig»
feit bes VunbeS, inforoett berartige Aufgaben (5. 58. Ver»
forgung mit "Jlohftoffeti, ©orge für ben Abfat) oott itt
bttfirteilen ttttb lanbwirtfdjaftlic£)en ©rjeugniffen) nicf)t
bereite buret) nnbere AmtSftelten erfüllt merbett.

II. ©eftiott für ArbeitSoermittlung. ®te
©ef'tion forgt für bte jweefmäfjige StuSgeftattung be§

2IrbeitSna<f)weiSbienfteS unb wirft gegenüber bett be»

ftefjenben öffentlichen unb prioaten VermittlungSftetten
als Zentrale. ®ie ©ef'tion fantt bie Vermittlung oott
Arbeitsgelegenheit ctucf) felbft betreiben. @S fantt if;r
ber Arbeitsnachweis für bas buret) bett Abbau ber friegS»
wirtfdjaftlichen ©teilen beS VunbeS befcl)äfttgungSlo§
werbenbe AuShülfSperfonal übertragen merbett.

Iii. ©eftton für Unterftütjungsmefett. ©er
©eftion fonimt inSbefonbere bte Vorbereitung unb Ve=

hanblung ber beut Vttnbe aus bett VunbeSrat§befcl)lüffen
nom 5. Attgufi 1918 betreffenb bie jyürforge bei Arbeits»
lofigfeit in inbuftrielten ttttb gewerblichen betrieben unb
nom 14. SUärj 1919 betreffenb bie fyürforge bei Arbeits»
lofigfeit oott Angeftellten ermaebfettben Aufgaben 51t.

Auel) fantt fiel) bie ©eftion mit ber fyörberttng non aufjer»
halb jenen beiben VuitbesratSbefchlüffen nor ftcf) gebenbett
öffentlichen ober prioaten tpülfSal'ttonen für Arbei.Slofe
befaffen. ferner beforgt bie ©eftion baS UnterftütjungS»
roefen für nom Vunbe entlaffeneS ^erfonat, baS feilte-
Arbeitsgelegenheit finbet.

3e nach VebürfitiS fönnett bttref) Verfügung bes

VotfSmirtfcbaftSbepartementS weitere ©eftionen gefefjaffen
ober bie fyttnftionen ber beftebenben erweitert ober Der»

ringert tuerben.
Art. 4. ®aS Amt unb feine ©eftionen formen mit

eibgenöffifcEjert AmtSftelten, fantonalen ttttb fomntuitaleii
Vef)örbett, foroie mit Drganifationen unb prioaten bireft
Derfefjrett. Vebörbett, Drganifationen unb 8priuat-e ftnb
gehalten, beut Amt unb feinen ©eftionen alle fadjbien»
lieben Ausfüitfte 51t erteilen.

Art. 5. gür bie AttftellungS» unb VefolbuttgSoer»
bältniffe bes ©ireftorS uitb ber übrigen Veamten unb
"Angeftellten beS Amtes fittb bie Verorbnung uont 7. Sftai
19Î8 betreffenb bie Aufteilung oott AuSf)ü'lf§perfonal itt
ber VunbeSoermaltung unb bie weitem über ba§ tperfonal
ber aufjerorbentlidjen Abteilungen 00m VuttbcSrat ober
oont VoIfSroirtfcbaftSbepartement erlaffenen Anorbnungett
mafjgebenb.

Art. 6. ©as fchweijertfclje Voll'SwirtfdjaftSbeparte»

Joh» Gräber, Eisenkonstruktions - Werkstätte

Witiierihur, Wülflingerstrasse. — Telephon.

SpezialFabrik eiserner Formen
für die

Zemenfwar6n>lndustrie.
Silberne Medaille 1908 Mailand,

Patentierter Zementrohrformen - Verschluss,
Spezialartikel: Formen für aile Betriebe.

Eisenkonstruklionen jetler irt.
Dtarch. bedeutende

Vergrösserttngen 3086

htöehisste Leistungsfähigkeit.

ment wirb mit ber ©urchfüljrung biefeS VunbesratSbe»
fcbtuffeS beauftragt unb ift ermächtigt, bie notmenbigen
AuSfüfjrungSbeftimmungen ttttb ©injefoerfügungen ju
erlaffen.

Art. 7. ©tefer Vefd)Iuf3 trat am 24. 9Jlärj 1919
in Kraft.

flusslcllungswesen.
(titte AuSfteUung fiir fyricöljoffttnff. (9Jlitget.) ®ie

Arcfjiteften ber ©et'tion SBaabt beS ©chweij. Ingenieur»
unb Arcbiteften»Vereins unb ba§ „Oeuvre" (SBerfbunb)
organifieren itt Sauf a une eine AuSfteltung für fyrteb»
boffunft. ©iefelbe wirb am 15. September 1919
eröffnet unb bauert einen "Aïonat. ©aS Unternehmen
ftctjt unter bent patronat bes KantonS ißaabt ttttb ber
©tabt Saufanne, welche bett prächtigen "flarf „Mon Pte-
pos" jur Verfügung ftellt.

©te AuSftettung foil etiles enthalten, waS in fünft»
lerifcfjer £nnftd)t ben ©otenfutt betrifft, ©ie foil eine
grofje ßafyl oott Künftler, ,;jetd)tter, Vifbhauer uitb .Staub»
werfet' jur 9Jlitarbeit anregen.

Anmelbttngcn nimmt entgegen Sperr ferret, secré-
taire de l'Oeuvre. Casino de Montbeuon, Saufantte.

©S ift beabfichtigt, Anregung für eine beffere ©e=

ftaltuitg ttnferer fyricbi)öfe ju geben. Sitte befonbere Ab»
teitung wirb gute alte Veifpiele nor Augen führen, mäh»
reitb bie Künftler ttttb Spaitbmcrfer in einer zweiten Ab»

teitung .Qextgniê ablegen füllen oott guten neuzeitlichen
9Jletl)oben ttttb oott frifdfer f'ünftler ifcher SeiftungSfäbigfeit.

©0 werben Vebörbett unb tßublifum aufnterffant
werben auf bie Sßßege unb Vcittel, bie einer würbigen
AuSgeftattung ber $riebf)öfe eigen fein füllen.

§ol^sülarft&ertd)te.
®ic .vtolzpreifc im Dbevtoggcnöurg ftnb wie baS

„Aßochenbl." 51t berichten weif), teilweife im ©infeit be=

griffen. ©0 mürbe biefer ©age Saughofj auS ben KreiS»
alpen Krummenau=9lej)lau 40—50 An unter beut (pöchfi»
preife nom festen ..fterbft erfteigert. ®a§ Vrennfjotz ba=

gegen ift immer noch begehrt unb im greife hoch- ®er
Kohlenmangel befiehl eben nod) weiter.

Uerscbiedenes.

f ©actjDccfcnneiftcv unb 3ct)inDetfa&rifant i|3cler
Srf)är»Sicgcittl)alcr in SRottjrift (Aargau) ftarb nach
langem Seiben am 22. 9Jlärz im "Alter oott 59 fahren.

f Sctjrcinermeiftcr ^ofef iKitter in «Stein ("Aargau)
ftarb ant 14. 9)1 ärz im "Alter uon 43 fahren.

f ©tetnljancrmeiflcr gofua ©iragcr»©tcigcv in
Eberwintcrtljitr ftarb am 22. 9Jlärz im Alter oott
45 fahren an ber ©rtppe.

f ©djmicbmeiftec fyrit) .Kiiiicr»2ri)itpptfier in Seen
bei "Ißinter(l)ur ftarb am 22. SJlärj im 56. AtterSjahr
an ber ©rippe.

f ällobcllfcf)rcinermcifier Qafoö ,Krci$»®liilUjaupt
in tülaltenbad) bet "4ßiutert()ur ftarb ant 22. MHär) int
Alter oon 56 fahren.

"AlicrS- tttiö 3;nualii)enucrftd)crung. Allgemeine
VoItSnerficherung. )jn ber ©itjung Dom 20. SJlärj
fetjte bie ©rpertenfomtntntoit in erfter Sinte bie Veratung
über 91atur unb Umfang ber RitualibitätSoer»
f t cl) e r tt n g fort, ©egenüber beut Antrage, auch für bie

3nralibitätvwerftcherung ba§ allgemeine Dbligatorium
Dorjufchlagen, würben oerftfjiebene Anträge auf ©in»

Zllustr. fchwetz Handw -Zeitung („Meisterblatt") Nr, 5 Z

s, Sektion für Beschaffung von Arbeits-
gelegenheit, Die Sektion befaßt sich mit der Vor-
bereitung und der Organisation der in das Gebiet der
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten entfallenden Tätig-
keit des Bundes, insoweit derartige Aufgaben (z. B. Ver-
sorgung mit Rohstoffen, Sorge für den Absatz von in-
dustriellen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen) nicht
bereits durch andere Amtsstellen erfüllt werden,

II. Sektion für Arbeitsvermittlung. Die
Sektion sorgt für die zweckmäßige Ausgestaltung des

Arbeitsnachweisdienstes und wirkt gegenüber den be-

stehenden öffentlichen und privaten Vermittlungsstellen
als Zentrale, Die Sektion kann die Vermittlung von
Arbeitsgelegenheit auch selbst betreiben. Es kann ihr
der Arbeitsnachweis für das durch den Abbau der kriegs-
wirtschaftlichen Stellen des Bundes beschäftigungslos
werdende Aushülfsperfonal übertragen werden,

lil. Sektion für Unterstützungswesen. Der
Sektion kommt insbesondere die Vorbereitung und Be-
Handlung der dein Bunde aus den Bundesratsbeschlüsfen
vom 5, August 1918 betreffend die Fürsorge bei Arbeits-
losigkeit in industriellen und gewerblichen Betrieben und
vom 14, März 1919 betreffend die Fürsorge bei Arbeits-
losigkeit von Angestellten erwachsenden Aufgaben zu.
Auch kann sich die Sektion mit der Förderung von außer-
halb jenen beiden Bundesratsbeschlüsfen vor sich gehenden
öffentlichen oder privaten Hülssaktionen für Arbei.slose
befassen. Ferner besorgt die Sektion das Unterstützungs-
wesen für vom Bunde entlassenes Personal, das keine-

Arbeitsgelegenheit findet.
Je nach Bedürfnis können durch Verfügung des

Volkswirtschaftsdepartements weitere Sektionen geschaffen
oder die Funktionen der bestehenden erweitert oder ver-
riugert werden,

Art. 4, Das Amt und seine Sektionen können mit
eidgenössischen Amtsstellen, kantonalen und kommunalen
Behörden, sowie mit Organisationen und Privaten direkt
verkehren, Behörden, Organisationen und Private sind
gehalten, dem Amt und seinen Sektionen alle fachdien-
lichen Auskünfte zu erteilen,

Art, 5. Für die Anstellungs- und Besoldungsver-
Hältnisse des Direktors lind der übrigen Beamten und
Angestellten des Amtes sind die Verordnung vom 7. Mai
1918 betreffend die Anstellung von Aushülfsperfonal in
der Bundesverwaltung und die weitern über das Personal
der außerordentlichen Abteilungen vom Bundesrat oder
vom Volkswirtschaftsdepartement erlassenen Anordnungen
maßgebend,

Art, 6, Das schweizerische Volkswirtschaftsdeparte-
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ment wird mit der Durchführung dieses Bundesratsbe-
schlusses beauftragt und ist ermächtigt, die notwendigen
Ausführungsbestimmungen und Einzelverfügungen zu
erlassen.

Art, 7. Dieser Beschluß trat am 24. März 1919
in Kraft.

Eine Ausstellung für Friedhofkunst. «Mitget.» Die
Architekten der Sektion Waadt des Schweiz, Ingenieur-
und Architekten-Vereins und das Oeuvre" (Werkbund)
organisieren in Lausanne eine Ausstellung für Fried-
hoftünst. Dieselbe wird am 15, September 1919
eröffnet und dauert einen Monat, Das Unternehmen
steht unter dem Patronat des Kantons Waadt und der
Stadt Lausanne, welche den prächtigen Park „IKou Icke-

pos" zur Verfügung stellt.
Die Ausstellung soll alles enthalten, was in künst-

lerischer Hinsicht den Totenkult betrifft, Sie soll eine
große Zahl von Künstler, Zeichner, Bildhauer und Hand-
werker zur Mitarbeit anregen,

Anmeldungen nimmt entgegen Herr Perret, secre-
taire äe I'Oeuvre. Oamno äs àntbsuuu, Lausanne.

Es ist beabsichtigt, Anregung für eine bessere Ge-
staltung unserer Friedhöfe zu gebe». Eine besondere Ab-
teilung wird gute alte Beispiele vor Augen führen, wäh-
rend die Künstler und Handwerker in einer zweiten Ab-
teilung Zeugnis ablegen sollen von guten neuzeitlicheu
Methoden und von frischer künstlerischer Leistungsfähigkeit.

So werdet? Behörden und Publikum aufmerksam
werden auf die Wege und Mittel, die einer würdigen
Ausgestaltung der Friedhöfe eigen sein sollen.

Holz-Marktberichte.
Die Holzpreise im Obertoggenburg sind wie das

„Wochenbl," zu berichten weiß, teilweise im Sinken be-

griffen. So ivurde dieser Tage Langholz aus den Kreis-
alpen Krummenau-Neßlau 49—59 F» unter dem Höchst-
preise vom letzten Herbst ersteigert. Das Brennholz da-

gegen ist immer noch begehrt und im Preise hoch. Der
Kohlenmangel besteht eben noch weiter.

ilettîbieàeî.
ch Dachdeckcrmeister und Schindelfnbrikant Peter

Schär-Siegenthaler in Nothrist (Aargau) starb nach
langem Leiden am 22. März im Alter von 99 Jahren.

ch Schreinermeister Josef Ritter in Stein (Aargau)
starb anr 14. März im Alter von 48 Jahren.

P Steinhonermeister Josua Straßer-Steiger in
Oberminlcrthur starb am 22. März im Alter von
45 Jahren an der Grippe,

P Schiniedmeister Fritz .Mi ffer-Schupp isser in Seen
bei Winterthur starb am 22. März im 59. Altersjahr
an der Grippe.

P Modellschreinermeister Jakob Kreis-Müllhaupt
in Mattcnbach bei Winterthur starb an: 22. März im
Alter von 56 Jahren.

Alters- und Invalidenversicherung. Allgemeine
Volksversicherung. In der Sitzung vom 29. März
setzte die Expertenkommission in erster Linie die Beratung
über Natur und Umfang der Jnvaliditätsver-
sicherung fort. Gegenüber dem Antrage, auch für die

Jnvaliditätsversicherung das allgemeine O blig ato riu m
vorzuschlagen, wurden verschiedene Anträge auf Ein-
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